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Der Stadtrat fasste an seiner Sitzung vom 29. Juni 2026 folgende Beschlüsse: 

1. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 18 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019, 

beschliesst: 

Die Protokolle der Stadtratssitzungen vom 30. März 2026 und 11. Mai 2026 werden genehmigt. 

2. Frau Päivi Lehmann (SP) wurde als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, mit Wirkung ab dem 

14. Juli 2026 bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode (31. Dezember 2028), gewählt (Ersatzwahl 

für den per 29. Juni 2026 zurücktretenden Gerhard Käser [SP]).  

3. Herr Dan Weber (SP) wurde als Mitglied des Büros des Stadtrates, mit Wirkung ab dem 14. Juli 2026 

bis 31. Dezember 2026 gewählt (Ersatzwahl für den per 29. Juni 2026 zurücktretenden Gerhard Käser 

[SP]). 

4. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 61 Abs. 2 Ziff. 8 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 und nach 

Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 20. Mai 2026, beschliesst: 

1. Die Jahresrechnung der Stadt Langenthal für das Jahr 2025 wird genehmigt.  

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

5. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 62 Abs. 2 Ziff. 2 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 und nach 

Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 29. April 2026, beschliesst: 

1. Vom Jahresbericht für das Jahr 2025 wird Kenntnis genommen.  

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

6. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 60 Abs. 1 Ziff. 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach 

Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 20. Mai 2026 – unter Vorbehalt des fakultativen 

Referendums – beschliesst: 

1. Die Teilrevision des Reglements über die Versorgung der Stadt Langenthal mit Elektrizität, Gas, 

Wasser und Kommunikationssignalen durch die IB Langenthal AG vom 15. September 2014 

(Änderung der Art. 1, 2, 3, 4, 8bis [neu], 10 und 12) gemäss Änderungserlass im Entwurf vom 24. 

März 2026 wird genehmigt. 

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.  

7 I. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 62 Abs. 1 Ziff. 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach 

Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 20. Mai 2026, beschliesst: 

1. Der Bestand an Stellen in der Stadtverwaltung (Stellenetat) wird per 1. Januar 2027 von 14'150 

um 2'100 Stellenprozente erhöht und neu auf 16’250 Stellenprozente festgelegt. Die 2'100 

neuen Stellenprozente stehen ausschliesslich für die neuen öffentlich-rechtlichen Anstellungen 

der überführten bisherigen privatrechtlichen Stundenlohnanstellungen gemäss dem Bericht 

und Antrag vom 27. März 2026 zur Verfügung. 

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

II.  Der Stadtrat, gestützt auf Art. 59 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019, 

sowie nach Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 20. Mai 2026, beschliesst: 

1. Die Motion Scheibli Nathalie (SP), Zaugg Franziska (FDP), Meier Andreas (GLP), Michael Schenk 

(SVP) und Mitunterzeichnende vom 29. April 2024: "Gerechte Anstellungsbedingungen für alle 

Stadtangestellten" (als Motion mit Weisungscharakter qualifiziert und erheblich erklärt am 19. 

August 2024) wird als erledigt vom Protokoll des Stadtrates abgeschrieben. 

2. Das Sekretariat des Stadtrates wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 
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8. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 61 Abs. 1 Ziff. 3 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach 

Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 20. Mai 2026 – und unter Vorbehalt des 

fakultativen Referendums – beschliesst:  

1. Dem Jahresbeitrag von Fr. 34.50 pro Kind und Jugendlichen an den Trägerverein offene Kinder- und 

Jugendarbeit Oberaargau (ToKJO) ab dem Jahr 2027 wird zugestimmt. Der Betrag wird weiterhin 

jährlich dem kantonalen Lohnsummenwachstum angepasst.  

2. Dem zusätzlichen Jahresbeitrag für die Führung des Jugendtreffs von Fr. 4.00 pro Kind und 

Jugendlichen an den Trägerverein offene Kinder- und Jugendarbeit Oberaargau (ToKJO) ab dem Jahr 

2027 wird zugestimmt.  

3. Der erforderliche Verpflichtungskredit für eine wiederkehrende Ausgabe in den Jahren 2027-2030 

in der Höhe von Fr.  118'000.00 ab dem Jahr 2027 wird zu Lasten der Erfolgsrechnung, Konto 

6080.3636.32 "Trägerverein offene Kinder- und Jugendarbeit ToKJO" bewilligt. 

4. Im Budget der Erfolgsrechnung 2027 sind Fr. 118'000.00 einzustellen. In den Folgejahren ist der 

aufgrund der aktuellen Zahlen berechnete Betrag im Budget der Erfolgsrechnung einzustellen.  

5. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.  

9. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 59 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrats vom 24. Juni 2019 

sowie nach Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 20. Mai 2026, beschliesst: 

1. Die Motion der SP/GL-Fraktion vom 25. März 2024: "Politische Kommunikation verbessern!" wird 

als erledigt vom Protokoll des Stadtrats abgeschrieben. 

2. Das Sekretariat des Stadtrats wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

10. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 57 Abs. 2 und 4 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 

2019 sowie nach Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 6. Mai 2026, beschliesst: 

1. Die Fristverlängerung bis 30. Juni 2027 für die Umsetzung der Motion Gerhard Käser (SP), Jan Herzig 

(SVP), Roland Loser (SP), Patrick Jaeggi (SVP) und Mitunterzeichnende vom 30. Juni 2025: 

Verhandlungsaufnahme mit Kanton Bern bezüglich Neubau Dreifachturnhalle im Hard wird 

genehmigt. 

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

11. Der Stadtrat, gestützt auf Art. 57 Abs. 2 und 4 der Geschäftsordnung des Stadtrats vom 24. Juni 2019 

sowie nach Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 20. Mai 2026, beschliesst:  

1. Die Fristverlängerung bis 30. Juni 2027 für die Umsetzung der Motion Martin Lerch (SVP), Jana 

Fehrensen (FDP), Dyami Häfliger (glp), Georg Cap (GL), Roland Loser (SP), Janosch Fankhauser 

(SVP), Corinna Grossenbacher (SVP) und Mitunterzeichnende vom 26. Juni 2023: "Die 

angekündigte Immobilienstrategie bis spätestens Mitte 2024 in Kraft setzen" (als Motion mit 

Richtliniencharakter qualifiziert und erheblich erklärt am 18. Dezember 2023) wird genehmigt. 

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Geschäfte Nr. 2 und 3 (Wahlen) gemäss vorliegender Beschlussfassung kann gemäss Art. 60 ff. des 

Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) vom 23. Mai 1989 innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung 

des Stadtratsbeschlusses, das heisst bis am 13. Juli 2026, beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, 

Schloss, Postfach 175, 3380 Wangen a. Aare, schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. 

Gegen die weiteren vorliegenden Beschlüsse kann gemäss Art. 60 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes 

vom 23. Mai 1989 innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung des Stadtratsbeschlusses, das heisst bis am 3. 

August 2026, beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, Postfach 175, 3380 Wangen a. Aare, 

schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. 
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Referendumsrecht 

Die Geschäfte Nr. 6 und Nr. 8 gemäss vorliegender Beschlussfassung wurden unter dem Vorbehalt des 

fakultativen Referendums verabschiedet. 

Das fakultative Referendum gilt gemäss Art. 29 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 als zustande 

gekommen, wenn mindestens 250 der in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigten, innert 40 Tagen seit 

der Veröffentlichung des Beschlusses des Stadtrates, das heisst bis am 10. August 2026, unterschriftlich beim 

Gemeinderat verlangen, das Geschäft der Gemeindeabstimmung zu unterbreiten. Die Akten liegen im 

Verwaltungszentrum (Sekretariat Stadtrat) zur Einsichtnahme durch die Stimmberechtigten auf. 

 

  

STADTRAT LANGENTHAL 

 

Die Sekretärin: 

Barbara Labbé 

 


